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Völkerrecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

1) Was versteht man unter Völkerrecht?
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Völkerrecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

1) Was versteht man unter Völkerrecht?

2) Wer ist Adressat des Völkerrechts?
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Völkerrecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

1) Was versteht man unter Völkerrecht?

2) Wer ist Adressat des Völkerrechts?

3) Welche Völkerrechtsquellen kennen Sie?
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Völkerrecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

4) Die Republik Österreich möchte ein Abkommen mit der 
Tschechischen Republik über nukleare Sicherheit und 
Strahlenschutz abschließen.
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Völkerrecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

4) Die Republik Österreich möchte ein Abkommen mit der 
Tschechischen Republik über nukleare Sicherheit und 
Strahlenschutz abschließen.

a) Wie ist dieses „Abkommen“ rechtlich zu qualifizieren? 
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Völkerrecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

a) Wie ist dieses „Abkommen“ rechtlich zu qualifizieren? 

b) Welches Organ ist zum Abschluss dieses Abkommens 
befugt? Sind auch die Länder zum Abschluss von Staats-
verträgen ermächtigt?

4) Die Republik Österreich möchte ein Abkommen mit der 
Tschechischen Republik über nukleare Sicherheit und 
Strahlenschutz abschließen.
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Völkerrecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

a) Wie ist dieses „Abkommen“ rechtlich zu qualifizieren? 

b) Welches Organ ist zum Abschluss dieses Abkommens 
befugt? Sind auch die Länder zum Abschluss von Staats-
verträgen ermächtigt?

c) Das Abkommen über nukleare Sicherheit und Strahlen-
schutz ist ein gesetzesänderndes und gesetzesergänzendes 
Abkommen. Welche Änderungen ergeben hieraus im Hinblick 
auf den Abschluss des Abkommens?

4) Die Republik Österreich möchte ein Abkommen mit der 
Tschechischen Republik über nukleare Sicherheit und 
Strahlenschutz abschließen.
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Völkerrecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

d) Wie erlangt das abgeschlossene Abkommen in der Folge 
innerstaatliche Wirkung? 

4) Die Republik Österreich möchte ein Abkommen mit der 
Tschechischen Republik über nukleare Sicherheit und 
Strahlenschutz abschließen.
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Völkerrecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

d) Wie erlangt das abgeschlossene Abkommen in der Folge 
innerstaatliche Wirkung? 

e) Welchen Rang nehmen generell transformierte Staats-
verträge im Stufenbau der Rechtsordnung ein? 

4) Die Republik Österreich möchte ein Abkommen mit der 
Tschechischen Republik über nukleare Sicherheit und 
Strahlenschutz abschließen.
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Völkerrecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

d) Wie erlangt das abgeschlossene Abkommen in der Folge 
innerstaatliche Wirkung? 

e) Welchen Rang nehmen generell transformierte Staats-
verträge im Stufenbau der Rechtsordnung ein? 

f) Der OGH müsste im Zuge eines Verfahrens das Abkommen 
über nukleare Sicherheit und Strahlenschutz anwenden. Er 
kommt zu dem Ergebnis, dass das Verfahren zum Abschluss 
des Abkommens fehlerhaft durchgeführt wurde und es daher 
rechtswidrig ist. Kann der VfGH im Zuge des eingeleiteten 
Prüfungsverfahrens das Abkommen aufheben?

4) Die Republik Österreich möchte ein Abkommen mit der 
Tschechischen Republik über nukleare Sicherheit und 
Strahlenschutz abschließen.
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Völkerrecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

5) Anfang 2008 wurde der Vertrag von Lissabon unterzeichnet 
und anschließend der Abschluss im Nationalrat genehmigt.
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Völkerrecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

5) Anfang 2008 wurde der Vertrag von Lissabon unterzeichnet 
und anschließend der Abschluss im Nationalrat genehmigt.
a) Wie ist der Vertrag von Lissabon rechtlich zu qualifizieren?
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Völkerrecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

a) Wie ist der Vertrag von Lissabon rechtlich zu qualifizieren?

b) Stellt der Vertrag von Lissabon einen bilateralen oder 
multilateralen Vertrag dar?

5) Anfang 2008 wurde der Vertrag von Lissabon unterzeichnet 
und anschließend der Abschluss im Nationalrat genehmigt.
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Völkerrecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

a) Wie ist der Vertrag von Lissabon rechtlich zu qualifizieren?

b) Stellt der Vertrag von Lissabon einen bilateralen oder 
multilateralen Vertrag dar?

c) Weswegen war der Vertrag von Lissabon vom Nationalrat 
zu genehmigen? Nennen Sie auch die aktuelle rechtliche 
Grundlage.

5) Anfang 2008 wurde der Vertrag von Lissabon unterzeichnet 
und anschließend der Abschluss im Nationalrat genehmigt.
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Europarecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

a) Wie ist der Vertrag von Lissabon rechtlich zu qualifizieren?

b) Stellt der Vertrag von Lissabon einen bilateralen oder 
multilateralen Vertrag dar?

c) Weswegen war der Vertrag von Lissabon vom Nationalrat 
zu genehmigen? Nennen Sie auch die aktuelle rechtliche 
Grundlage.

d) Zählt der Vertrag von Lissabon zum primären oder zum 
sekundären Gemeinschaftsrecht?

5) Anfang 2008 wurde der Vertrag von Lissabon unterzeichnet 
und anschließend der Abschluss im Nationalrat genehmigt.
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Europarecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

a) Wie ist der Vertrag von Lissabon rechtlich zu qualifizieren?

b) Stellt der Vertrag von Lissabon einen bilateralen oder 
multilateralen Vertrag dar?

c) Weswegen war der Vertrag von Lissabon vom Nationalrat 
zu genehmigen? Nennen Sie auch die aktuelle rechtliche 
Grundlage.

d) Zählt der Vertrag von Lissabon zum primären oder zum 
sekundären Gemeinschaftsrecht?

- Was versteht man unter primärem/sekundärem 
Gemeinschaftsrecht? 

5) Anfang 2008 wurde der Vertrag von Lissabon unterzeichnet 
und anschließend der Abschluss im Nationalrat genehmigt.
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Europarecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

6) Seit einigen Tagen werden Förderungen im Bereich der Land-
wirtschaft offen gelegt. In einer Datenbank ist aus dem Internet
für jedermann abrufbar, wer welche Förderungen in welcher 
Höhe erhalten hat. Der zuständige Bundesminister weist darauf 
hin, dass die Veröffentlichung nach den Bestimmungen einer 
Verordnung der Europäischen Kommission erforderlich sei.
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Europarecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

6) Seit einigen Tagen werden Förderungen im Bereich der Land-
wirtschaft offen gelegt. In einer Datenbank ist aus dem Internet
für jedermann abrufbar, wer welche Förderungen in welcher 
Höhe erhalten hat. Der zuständige Bundesminister weist darauf 
hin, dass die Veröffentlichung nach den Bestimmungen einer 
Verordnung der Europäischen Kommission erforderlich sei.

a) Wie verhält sich nationales Recht im Falle eines Widerspruchs 
zu (primärem oder sekundärem) Gemeinschaftsrecht?
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Europarecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

6) Seit einigen Tagen werden Förderungen im Bereich der Land-
wirtschaft offen gelegt. In einer Datenbank ist aus dem Internet
für jedermann abrufbar, wer welche Förderungen in welcher 
Höhe erhalten hat. Der zuständige Bundesminister weist darauf 
hin, dass die Veröffentlichung nach den Bestimmungen einer 
Verordnung der Europäischen Kommission erforderlich sei.

a) Wie verhält sich nationales Recht im Falle eines Widerspruchs 
zu (primärem oder sekundärem) Gemeinschaftsrecht?

b) Gilt die Verordnung der Europäischen Kommission unmittelbar in
Österreich? Nennen Sie auch die gesetzliche Grundlage!
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Europarecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

6) Seit einigen Tagen werden Förderungen im Bereich der Land-
wirtschaft offen gelegt. In einer Datenbank ist aus dem Internet
für jedermann abrufbar, wer welche Förderungen in welcher 
Höhe erhalten hat. Der zuständige Bundesminister weist darauf 
hin, dass die Veröffentlichung nach den Bestimmungen einer 
Verordnung der Europäischen Kommission erforderlich sei.

a) Wie verhält sich nationales Recht im Falle eines Widerspruchs 
zu (primärem oder sekundärem) Gemeinschaftsrecht?

b) Gilt die Verordnung der Europäischen Kommission unmittelbar in
Österreich? Nennen Sie auch die gesetzliche Grundlage!

c) Wo werden Verordnungen der EG kundgemacht?
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Europarecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

6) Seit einigen Tagen werden Förderungen im Bereich der Land-
wirtschaft offen gelegt. In einer Datenbank ist aus dem Internet
für jedermann abrufbar, wer welche Förderungen in welcher 
Höhe erhalten hat. Der zuständige Bundesminister weist darauf 
hin, dass die Veröffentlichung nach den Bestimmungen einer 
Verordnung der Europäischen Kommission erforderlich sei.

d) Welche Konsequenzen hätte es, wenn Österreich die Pflichten
aus dieser Verordnung nicht erfüllen und die Daten nicht 
veröffentlichen würde? 
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Europarecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

6) Seit einigen Tagen werden Förderungen im Bereich der Land-
wirtschaft offen gelegt. In einer Datenbank ist aus dem Internet
für jedermann abrufbar, wer welche Förderungen in welcher 
Höhe erhalten hat. Der zuständige Bundesminister weist darauf 
hin, dass die Veröffentlichung nach den Bestimmungen einer 
Verordnung der Europäischen Kommission erforderlich sei.

d) Welche Konsequenzen hätte es, wenn Österreich die Pflichten
aus dieser Verordnung nicht erfüllen und die Daten nicht 
veröffentlichen würde? 

e) Welche anderen Rechtsschutzverfahren vor dem EuGH 
kennen Sie noch?
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Europarecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

7) Am 21. Jänner 2008 erging die VERORDNUNG (EG) Nr. 47/2008, 
im ABl L 17/2008 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für 
die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden 
Einfuhrpreise.
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Europarecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

7) Am 21. Jänner 2008 erging die VERORDNUNG (EG) Nr. 47/2008, 
im ABl L 17/2008 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für 
die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden 
Einfuhrpreise.

a) Welche Gemeinschaftsorgane sind für die Erlassung von 
Rechtsnormen zuständig?
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Europarecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

7) Am 21. Jänner 2008 erging die VERORDNUNG (EG) Nr. 47/2008, 
im ABl L 17/2008 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für 
die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden 
Einfuhrpreise.

a) Welche Gemeinschaftsorgane sind für die Erlassung von 
Rechtsnormen zuständig?

b) Welches Organ kann diese Verordnung aufheben, wenn sie 
rechtswidrig ist?
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Europarecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

7) Am 21. Jänner 2008 erging die VERORDNUNG (EG) Nr. 47/2008, 
im ABl L 17/2008 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für 
die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden 
Einfuhrpreise.

a) Welche Gemeinschaftsorgane sind für die Erlassung von 
Rechtsnormen zuständig?

b) Welches Organ kann diese Verordnung aufheben, wenn sie 
rechtswidrig ist?

c) Das zuständige Verwaltungsorgan/der UVS hat in einem 
konkreten Fall Zweifel über die Anwendung der obgenannten 
Verordnung. Welche Möglichkeit steht der Verwaltungsbehörde/
dem UVS zur Verfügung?
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Europarecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

8) Am 21. Mai 2008 erließen das Europäische Parlament und der 
Rat die Richtlinie 2008/50/EG über Luftqualität und saubere 
Luft für Europa.
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Europarecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

8) Am 21. Mai 2008 erließen das Europäische Parlament und der 
Rat die Richtlinie 2008/50/EG über Luftqualität und saubere 
Luft für Europa.

a) Kann der X-GmbH unmittelbar aufgrund dieser Richtlinie 
aufgetragen werden, den Schadstoffausstoß ihrer Fabrik zu 
reduzieren?
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Europarecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

8) Am 21. Mai 2008 erließen das Europäische Parlament und der 
Rat die Richtlinie 2008/50/EG über Luftqualität und saubere 
Luft für Europa.

a)Kann der X-GmbH unmittelbar aufgrund dieser Richtlinie 
aufgetragen werden, den Schadstoffausstoß ihrer Fabrik zu 
reduzieren?

b) Die Richtlinie soll mit 11. Juni 2010 umgesetzt werden und enthält 
detaillierte Bestimmungen zum Nachbarschaftsschutz gegen 
Emissionen. Kann sich Herr L direkt auf diese Richtlinie berufen?
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Europarecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

9) Der Spanier José Marquez möchte in Linz eine Tapasbar
eröffnen. In den einschlägigen Gewerbevorschriften ist 
jedoch geregelt, dass die Gewerbeausübung in Landes-
hauptstädten österreichischen Staatsbürgern vorbehalten ist.
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Europarecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

9) Der Spanier José Marquez möchte in Linz eine Tapasbar
eröffnen. In den einschlägigen Gewerbevorschriften ist 
jedoch geregelt, dass die Gewerbeausübung in Landes-
hauptstädten österreichischen Staatsbürgern vorbehalten ist.

a) Gegen welche der vier Grundfreiheiten verstößt diese Regelung?
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Europarecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

10) Der deutsche Maler M möchte seinen Kundenkreis nach 
Österreich ausdehnen, da immer wieder Aufträge aus dem 
nahe gelegenen Braunau bei ihm eingehen.
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Europarecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

10) Der deutsche Maler M möchte seinen Kundenkreis nach 
Österreich ausdehnen, da immer wieder Aufträge aus dem 
nahe gelegenen Braunau bei ihm eingehen.

a) Unter welche der vier Grundfreiheiten ist dieser Tatbestand zu 
subsumieren? 
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Europarecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

11) Der Bund erlässt ein Gesetz, das heimischen Supermärkten 
vorschreibt, Obst und Gemüse zu 90 % aus heimischer 
Produktion beziehen zu müssen und nur mehr 10% der
Waren aus Spanien oder Italien importieren zu dürfen.
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Europarecht

Beantworten Sie folgende Fragen:

11) Der Bund erlässt ein Gesetz, das heimischen Supermärkten 
vorschreibt, Obst und Gemüse zu 90 % aus heimischer 
Produktion beziehen zu müssen und nur mehr 10% der
Waren aus Spanien oder Italien importieren zu dürfen.

a) Welche der vier Grundfreiheiten ist hier verletzt?


